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KIRCHLICHES VERMÖGENSVERWALTUNGSGESETZ 
FÜR DEN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN ANTEIL 

DES BISTUMS MÜNSTER (KVVG)

Gesetz vom 27. September 2024 (Kirchliches Münster 2024, Nr. 11, 
Art. 156), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. März 2025 (Kirchliches 
Amtsblatt Münster 2025, Nr. 4, Art. 91), mit Änderungen in Kraft getreten 
zum 1. April 2025

1. Abschnitt – Grundsätze / allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Verwaltung und Vertretung der Kirchengemeinden 
und (Kirchen-) Gemeindeverbände sowie die Verwaltung und Vertretung des 
Kirchenvermögens (can. 1257 § 1 CIC) in den Kirchengemeinden und (Kirchen-)
Gemeindeverbänden im nordrhein-westfälischen Anteil des Bistums Münster 
(örtliches Kirchenvermögen).

§ 2 Rechtliche Stellung

(1) 1 Kirchengemeinden und (Kirchen-)Gemeindeverbände sind sowohl 
verfassungsrechtlich (Artikel 140 Grundgesetz i. V. m. Artikel 137 Absatz 
5 Satz 1 Weimarer Reichsverfassung) als auch konkordatär (Artikel 13 
Reichskonkordat) Körperschaften des öffentlichen Rechts. 2 Bei künftigen 
Gebietsveränderungen erlangen sie diesen Status gemäß den jeweils 
gültigen Vereinbarungen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 
den Diözesen im Land Nordrhein-Westfalen.

(2) 1 Vorbehaltlich anders lautender partikularrechtlicher Bestimmungen 
entspricht das Gebiet einer Kirchengemeinde als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts dem Gebiet der universalkirchenrechtlich verfass-
ten Territorialpfarrei gemäß can. 515, 518 CIC. 2 Für die Vertretung des 
Vermögens der Pfarrei ist gemäß des Indults des Hl. Stuhls vom 13. 
Januar 1984 can. 532 CIC nicht anzuwenden. 3 Dem Kirchenvermögen 
der Pfarrei entspricht das Vermögen der ihr entsprechenden Kirchen-
gemeinde sowie das Vermögen in der ihr entsprechenden Kirchenge-
meinde. 4 Sofern gemäß partikularrechtlicher Bestimmungen das Gebiet 
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einer Kirchengemeinde nicht dem Gebiet der Pfarrei entspricht, regelt 
der Diözesanbischof unter Wahrung des Willens eventueller Stifter und 
Spender sowie wohlerworbener Rechte Dritter die Zuweisung und Ver-
tretung des Kirchenvermögens.

§ 3 Örtliches Kirchenvermögen

(1) Das örtliche Kirchenvermögen im Sinne dieses Gesetzes umfasst 

a) das Vermögen der Kirchengemeinde,
b) das unter die Verwaltung des Kirchenvorstandes gestellte Vermögen 

in der Kirchengemeinde, insbesondere das Vermögen der rechtlich 
selbstständigen Gotteshausvermögen (sog. Fabrik- und Kirchen-
fonds), Stellenvermögen (sog. Benefizien) und Stiftungsfonds,

c) das Vermögen der (Kirchen-)Gemeindeverbände.
(2) Nicht zum örtlichen Kirchenvermögen gehören insbesondere Einnahmen 

aus Sammlungen und Kollekten, die aufgrund einer Anordnung des Orts-
ordinarius aufgebracht wurden und weiterzuleiten sind.

(3) Das örtliche Kirchenvermögen dient der Verwirklichung der der Kirche 
eigenen Zwecke, insbesondere der Durchführung der Gottesdienste, 
der Ausübung der Verkündigung und der Werke der Nächstenliebe (can. 
1254 CIC).

2. Abschnitt – Kirchengemeinden

§ 4 Rechtsstellung und Aufgaben des Kirchenvorstandes 

(1) Organ der Kirchengemeinde ist der Kirchenvorstand; er vertritt und ver-
waltet nach Maßgabe der §§ 21 und 22

a) die Kirchengemeinde und ihr Vermögen (§ 3 Absatz 1 lit. a) sowie
b) das Vermögen in der Kirchengemeinde (§ 3 Absatz 1 lit. b). 
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(2) 1 Der Kirchenvorstand hat insbesondere einen Haushaltsplan zu erstellen 
sowie einen Jahresabschluss aufzustellen und zu veröffentlichen. 2 Das 
Nähere ergibt sich aus der Haushalts- und Kassenordnung für die kirch-
lichen Körperschaften und Einrichtungen auf der unteren pastoralen 
Ebene im NRW-Teil des Bistums Münster sowie den zu ihrer Ausführung 
ergangenen Bestimmungen in ihren jeweils gültigen Fassungen.

§ 5 Zusammensetzung des Kirchenvorstandes 

(1) Der Kirchenvorstand besteht
a) aus dem Pfarrer oder dem vom Diözesanbischof mit der Leitung der 

Kirchengemeinde betrauten Geistlichen; 
b) aus mindestens fünf gewählten Mitgliedern; 
c) aus einer vom Pfarreirat aus seinen Reihen für die jeweilige Wahl-

periode des Kirchenvorstandes zu entsendenden Person, die zum 
Kirchenvorstand wählbar ist; der Pfarreirat kann auf die Entsendung 
verzichten.

(2) Ist eine Person oder eine Gemeinschaft von Personen nach can. 517 § 2 
CIC an der Wahrnehmung der Hirtensorge beteiligt, ist bzw. sind ab-
weichend von Absatz 1 lit. a) der mit den pfarrlichen Vollmachten und 
Befugnissen ausgestattete Geistliche sowie eine nach can. 517 § 2 CIC 
beteiligte weitere Person Mitglieder des Kirchenvorstandes; das Nähere 
regelt eine Ausführungsbestimmung. 

(3) 1 Die nach Absatz 1 lit. b) zu wählenden Mitglieder werden alle vier Jahre 
von den gemäß § 10 Wahlberechtigten in einer geheimen und unmittel-
baren Wahl gewählt. 2 Das Nähere, insbesondere die Anzahl der zu wäh-
lenden Mitglieder, regelt die Wahlordnung für die Wahl der Kirchenvor-
stände im nordrhein-westfälischen Anteil des Bistums Münster (KV-WO) 
in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(4) Sofern für die Kirchengemeinde eine Verwaltungsleitung bestellt ist, 
nimmt diese oder dieser beratend an den Sitzungen des Kirchenvorstan-
des teil, soweit der Kirchenvorstand im Einzelfall nicht etwas anderes 
beschließt.
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§ 6 Vorsitz

(1) 1 Der Pfarrer bzw. der vom Diözesanbischof mit der Leitung der Kirchen-
gemeinde betraute Geistliche hat den Vorsitz im Kirchenvorstand inne. 
2 Ist eine Person oder eine Gemeinschaft von Personen nach can. 517 § 2 
CIC an der Wahrnehmung der Hirtensorge der Kirchengemeinde betei-
ligt, hat der mit den pfarrlichen Vollmachten und Befugnissen ausgestat-
tete Geistliche den Vorsitz im Kirchenvorstand inne.

(2) 1 Der Kirchenvorstand wählt aus den Mitgliedern nach § 5 Absatz 1 lit. 
b) mindestens eine Person für den stellvertretenden Vorsitz. 2 D ie o d er 
der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden in den Fällen 
der Verhinderung, die nur im Innenverhältnis nachzuweisen ist. 3 Sofern 
weitere stellvertretende Vorsitzende gewählt wurden, treten diese bei 
gleichzeitiger Verhinderung des Vorsitzenden und der jeweils vorran-
gigen stellvertretenden Vorsitzenden in die Rechte und Pflichten des 
Vorsitzenden ein. 4 Der Vorsitzende hat die Namen und Kontaktdaten 
der oder des ersten und, sofern solche gewählt wurden, der weiteren 
stellvertretenden Vorsitzenden unverzüglich nach der Wahl dem Bischöf-
lichen Generalvikariat anzuzeigen.

(3) 1 Auf Antrag des Vorsitzenden hat der Kirchenvorstand für die Dauer 
seiner Wahlperiode und der Amtszeit des Vorsitzenden die erste stell-
vertretende Vorsitzende oder den ersten stellvertretenden Vorsitzenden 
mit dem geschäftsführenden Vorsitz zu betrauen. 2 Der Beschluss ist dem 
Bischöflichen Generalvikariat anzuzeigen.

(4) 1 Mit dem geschäftsführenden Vorsitz übernimmt die erste stellver-
tretende Vorsitzende oder der erste stellvertretende Vorsitzende den 
Vorsitz im Kirchenvorstand mit allen Rechten und Pflichten. 2 Sie oder er 
ist verpflichtet, den Pfarrer bzw. den vom Diözesanbischof mit der Lei-
tung der Kirchengemeinde betrauten Geistlichen, der Vorsitzender des 
Kirchenvorstandes bleibt, sowie etwaige Mitglieder gemäß § 5 Absatz 2 
über alle Angelegenheiten des Kirchenvorstandes zu unterrichten, die 
Tagesordnung und die Sitzungstermine mit ihm abzustimmen und ihn 
über die Beratungsergebnisse auf Grund des Protokolls zu informieren. 
3 Sofern der Pfarrer bzw. der vom Diözesanbischof mit der Leitung der 
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Kirchengemeinde betraute Geistliche an den Sitzungen des Kirchenvor-
standes teilnimmt, hat er den Vorsitz inne, sofern er nicht zu Beginn 
der Sitzung den Vorsitz auf die stellvertretende Vorsitzende oder den 
stellvertretenden Vorsitzenden überträgt.

(5) 1 Auf begründeten Antrag des Vorsitzenden oder einer nach can. 517 § 2 
CIC beteiligten Person gemäß § 5 Absatz 2 hat der Kirchenvorstand die 
erste stellvertretende Vorsitzende oder den ersten stellvertretenden 
Vorsitzenden vom geschäftsführenden Vorsitz abzuberufen. 2 Diese Abbe-
rufung ist dem Bischöflichen Generalvikariat anzuzeigen.

(6) Hat ein mit den pfarrlichen Vollmachten und Befugnissen ausgestatteter 
Geistlicher (can. 517 § 2 CIC) den Vorsitz im Kirchenvorstand inne, gelten 
Absätze 3 bis 5 für diesen entsprechend.

§ 7 Ausschüsse

(1) 1 Der Kirchenvorstand kann Ausschüsse bilden, um seine Beschlüsse vor-
zubereiten und auszuführen. 2 Den Ausschüssen soll jeweils mindestens 
ein Mitglied des Kirchenvorstandes angehören.

(2) 1 Den Ausschüssen kann auf der Grundlage von Beschlüssen des Kirchen-
vorstandes auch die Vertretung der Kirchengemeinde für bestimmte 
Sach- oder Geschäftsbereiche übertragen werden. 2 Werden einem Aus-
schuss Befugnisse gemäß Satz 1 übertragen, muss ihm mindestens ein 
Mitglied des Kirchenvorstandes angehören.

(3) Das Nähere regelt eine Ausführungsbestimmung.

§ 8 Amtszeit der Mitglieder

(1) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder beträgt vier Jahre. 

(2) Die Amtszeit des Kirchenvorstandes beginnt mit der konstituierenden 
Sitzung, die unverzüglich, spätestens jedoch zwei Monate nach Rechts-
kraft der Wahl, stattzufinden hat.

(3) Die Mitglieder führen ihr Amt bis zur konstituierenden Sitzung nach der 
nächsten Wahl fort.
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(4) Der Ortsordinarius kann in begründeten Ausnahmefällen, insbesondere 
im Zusammenhang mit Veränderungen der pastoralen Strukturen der 
kirchlichen Gliederung, die Amtszeit des Kirchenvorstandes nach dessen 
vorheriger Anhörung angemessen verkürzen oder verlängern; in der Re-
gel soll die Verkürzung oder Verlängerung die Hälfte der Amtszeit nicht 
unter- bzw. überschreiten. 

§ 9 Ersatzmitglieder

(1) Wird die Wahl nicht angenommen oder endet die Mitgliedschaft vor-
zeitig, treten die Ersatzmitglieder für die Dauer der restlichen Amtszeit 
nach den Vorschriften der Wahlordnung für die Wahl der Kirchenvor-
stände im nordrhein-westfälischen Anteil des Bistums Münster (KV-WO) 
in den Kirchenvorstand ein. 

(2) 1 Ist kein Ersatzmitglied mehr vorhanden oder lehnen die vorhandenen 
Ersatzmitglieder die Übernahme des Amtes ab, wählt der Kirchenvor-
stand für die Dauer seiner restlichen Amtszeit unverzüglich, spätestens 
in der übernächsten Sitzung, die Mitglieder aus den nach § 11 wählba-
ren Personen hinzu. 2 Kommt der Kirchenvorstand dieser Verpflichtung 
nicht nach, kann das Bischöfliche Generalvikariat den Kirchenvorstand 
gemäß § 25 auflösen und eine Vermögensverwaltung anordnen.

(3) 1 Die Zuwahl ist nur statthaft, solange der Kirchenvorstand noch min-
destens zur Hälfte aus gewählten Mitgliedern nach § 5 Absatz 1 lit. b) 
besteht. 2 Ist die Zuwahl nicht statthaft, ist gemäß § 25 Absatz 3 zu ver-
fahren.

§ 10 Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt ist jedes Mitglied der Kirchengemeinde, das am Wahltag 
das 16. Lebensjahr vollendet hat, spätestens sechs Monate vor dem 
Wahltag seinen Erstwohnsitz in der Kirchengemeinde begründet hat und 
nicht nach den Vorschriften des staatlichen Rechts seinen Austritt aus 
der Kirche erklärt hat. 

(2) Das Wahlrecht ruht für Personen, die infolge einer gerichtlichen Ent-
scheidung nicht die Fähigkeit besitzen, zu wählen.
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(3) 1 Abweichend von Absatz 1 kann auch zur Wahl zugelassen werden, wer 
seinen Erstwohnsitz nicht in der Kirchengemeinde hat und spätestens 
sechs Monate vor dem Wahltag seinen Erstwohnsitz im nordrhein-west-
fälischen Anteil des Bistums Münster oder in einer der an den nord-
rhein-westfälischen Anteil des Bistums Münster unmittelbar angrenzen-
den (Erz-)Diözesen begründet hat. 2 Das aktive Wahlrecht kann nur in 
einer Kirchengemeinde ausgeübt werden. 3 Das Nähere regelt die Wahl-
ordnung für die Wahl der Kirchenvorstände im nordrhein-westfälischen 
Anteil des Bistums Münster (KV-WO) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

§ 11 Passives Wahlrecht

(1) Wählbar ist jede gemäß § 10 wahlberechtigte Person, die am Wahltag

a) das 18. Lebensjahr vollendet hat und
b) das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(2) Das passive Wahlrecht kann nur in einer Kirchengemeinde ausgeübt 
werd en.

(3) Bei der Aufstellung der Vorschlagsliste ist auf eine ausgewogene Berück-
sichtigung der Geschlechter zu achten. 

(4) 1 Nicht wählbar sind 

a) Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur Kirchengemein-
de, zum Pfarrer oder dem vom Diözesanbischof mit der Leitung der 
Kirchengemeinde betrauten Geistlichen oder einer nach can. 517 § 
2 CIC beteiligten Person gemäß § 5 Absatz 2 stehen oder die zu ei-
nem haupt- oder nebenamtlichen Dienst in dieser Kirchengemeinde 
bestellt sind, 

b) im kirchlichen Dienst beschäftigte Personen, die mit der kirchlichen 
Aufsicht über die Kirchengemeinden betraut sind,

c) Geistliche, einschließlich Ruhestands- sowie Ordensgeistliche und
d) Personen, die durch Dekret oder Urteil der zuständigen kirchlichen 

Autorität von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
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(5) Zusätzlich sind Personen nicht wählbar, wenn eine kirchenfeindliche Be-
tätigung vorliegt, die nach den konkreten Umständen objektiv geeignet 
ist, die Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen.

(6) Im Zweifel entscheidet in den Fällen der Absätze 4 und 5 das Bischöfliche 
Generalvikariat.

§ 12 Amtsausübung und Amtspflichten

(1) Das Amt der Mitglieder des Kirchenvorstandes nach § 5 Absatz 1 lit. b) 
und c) ist ein Ehrenamt. 

(2) Die Mitglieder des Kirchenvorstandes haben die ihnen obliegenden 
Pflichten sorgfältig zu erfüllen und darüber zu wachen, dass die Kirchen-
gemeinde und das örtliche Kirchenvermögen keinen Schaden erleiden. 

(3) 1 Die Mitglieder des Kirchenvorstandes sind zur Verschwiegenheit über 
alle nicht öffentlichen Umstände verpflichtet, die ihnen im Rahmen 
ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind. 2 § 16 gilt entsprechend. 3 Die Ver-
schwiegenheitsverpflichtung gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Amt. 4 Bei Amtsantritt sind die Mitglieder durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorsitzenden auf die Einhaltung der Verschwiegenheits-
pflicht nach Satz 1 sowie das Datengeheimnis und die Einhaltung der 
einschlägigen Datenschutzregelungen zu verpflichten.

(4) 1 Die Mitglieder des Kirchenvorstandes sind zur gewissenhaften Beach-
tung der staatlichen und kirchlichen Rechtsvorschriften verpflichtet. 
2 Dies betrifft insbesondere die kirchlichen Bestimmungen zum Umgang 
mit Fällen sexuellen Missbrauchs und zur Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt in ihren jeweils gültigen Fassungen.

(5) Der Kirchenvorstand hat ein Verzeichnis über seine Mitglieder zu führen.
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§ 13 Beendigung des Amtes 

(1) Das Amt eines Kirchenvorstandsmitglieds endet unmittelbar

a) wenn das Wahlergebnis zu berichtigen war,
b) wenn die Wahl für ungültig erklärt wird,
c) wenn einer der Tatbestände des § 11 Absatz 4 vorliegt,
d) durch Amtsenthebung,
e) mit dem Zugang der schriftlichen Erklärung über die Niederlegung 

des Amtes beim Vorsitzenden. 
(2) Die Beendigung des Amtes ist unter Angabe des Datums im Protokoll der 

nächsten Kirchenvorstandssitzung zu dokumentieren.

§ 14 Amtsenthebung

(1) 1 Der Kirchenvorstand kann durch einen Mehrheitsbeschluss der Mitglie-
der nach § 5 Absatz 1 und 2 einen begründeten Antrag auf Amtsenthe-
bung eines Kirchenvorstandmitgliedes im Sinne des § 5 Absatz 1 lit. b) 
und c) aus wichtigem Grund, insbesondere wegen grober Pflichtwid-
rigkeit oder bei Vorliegen der Voraussetzungen von § 11 Absatz 5, an 
das Bischöfliche Generalvikariat richten. 2 Das betroffene Kirchenvor-
standsmitglied soll zuvor vom Kirchenvorstand angehört werden. 3 Das 
Bischöfliche Generalvikariat hat über den Antrag unverzüglich begründet 
zu entscheiden.

(2) Das Bischöfliche Generalvikariat kann auch ohne Antrag nach Absatz 1 
ein Kirchenvorstandsmitglied im Sinne des § 5 Absatz 1 lit. b) und c) un-
ter den Voraussetzungen des Absatz 1 durch einen begründeten schriftli-
chen Bescheid seines Amtes entheben und ihm zugleich die Wählbarkeit 
entziehen. 

(3) Vor Entscheidung des Bischöflichen Generalvikariates soll das Kirchen-
vorstandsmitglied, im Falle des Absatzes 2 auch der Kirchenvorstand, im 
Falle des § 5 Absatz 1 lit. c) auch der Pfarreirat angehört werden.
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§ 15 Einberufung und Sitzungen des Kirchenvorstandes

(1) Der Vorsitzende beruft den Kirchenvorstand stets ein, wenn es zur 
ordnungsgemäßen Erledigung der Geschäfte erforderlich ist, mindestens 
jedoch zweimal jährlich zu einer Präsenzsitzung.

(2) 1 Der Vorsitzende hat den Kirchenvorstand einzuberufen, sofern ein 
Drittel der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 und 2 oder das Bischöfliche Ge-
neralvikariat es verlangen. 2 Wenn der Vorsitzende dem Verlangen nicht 
binnen zwei Wochen entspricht, kann das Bischöfliche Generalvikariat 
auf Antrag eines Drittels der Mitglieder des Kirchenvorstandes die Einbe-
rufung vornehmen und die Sitzung durch eine beauftragte Person leiten 
lassen. 3 Eines Antrages nach Satz 2 bedarf es nicht, wenn der Kirchen-
vorstand auf Verlangen des Bischöflichen Generalvikariates einberufen 
werden soll.

(3) 1 Die Mitglieder sind durch den Vorsitzenden unter Angabe der Tagesord-
nung und Beifügung der Beratungsunterlagen spätestens eine Woche 
vor der Sitzung einzuladen. 2 Die Einladung kann in Schrift- oder Textform 
erfolgen. 3 Sie soll nebst Tagesordnung, unter Beachtung des Datenschut-
zes, auf ortsübliche Weise öffentlich bekannt gemacht werden. 

(4) 1 Bei Eilbedürftigkeit kann die in Absatz 3 genannte Frist auf 48 Stunden 
verkürzt werden. 2 Über die Eilbedürftigkeit befindet der Vorsitzende. 
3 Einen entsprechenden Antrag von einem Drittel der Mitglieder des 
Kirchenvorstandes nach § 5 Absatz 1 und 2 kann der Vorsitzende nur aus 
wichtigem Grund zurückweisen.

(5) Ist nicht vorschriftsmäßig eingeladen worden oder soll die Tagesordnung 
in der Sitzung ergänzt werden, kann ein Beschluss nur gefasst werden, 
wenn alle Mitglieder anwesend sind und niemand widerspricht.

(6) Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes sorgt für die gründliche Vorberei-
tung der Beratungsgegenstände, leitet in den Sitzungen die Verhandlun-
gen, bestimmt die Reihenfolge der Beratungsgegenstände und Abstim-
mungen und sorgt für die Eintragung der Beschlüsse in das Protokoll.
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(7) 1 Der Vorsitzende kann jederzeit weitere Personen, die auch in einem 
kirchlichen Beschäftigungsverhältnis stehen können, sowie sonstige 
Sachverständige zu einzelnen Tagesordnungspunkten beratend hinzuzie-
hen.  2 Entsprechende Anträge von mindestens einem Drittel der Mitglie-
der des Kirchenvorstandes nach § 5 Absatz 1 und 2 kann der Vorsitzende 
nur aus wichtigem Grund zurückweisen.

(8) 1 Beabsichtigen mehrere Kirchenvorstände, in bestimmten Angelegen-
heiten der Vermögensverwaltung zusammenzuarbeiten, können die 
Kirchenvorstände diese Angelegenheiten in gemeinsamen Sitzungen 
beraten. 2 Die Beschlüsse sind getrennt zu fassen.

§ 16 Öffentlichkeit

(1) Die Sitzungen sind nichtöffentlich, soweit der Kirchenvorstand nicht im 
Einzelfall unter Beachtung von Absatz 2 etwas anderes beschließt. 

(2) In jedem Fall nichtöffentlich zu behandeln sind:

1. Personalangelegenheiten;
2. Vergabeangelegenheiten;
3. Beratungen und Entscheidungen über die Zulassung der Öffentlich-

keit;
4. Beratungen über Anträge nach § 14 Absatz 1;
5. Beratungen und Entscheidungen über die Befangenheit von Kirchen-

vorstandsmitgliedern (§ 19);
6. sonstige Angelegenheiten, die der Natur der Sache nach vertraulich 

zu behandeln sind. 

§ 17 Beschlussfähigkeit; Beschlussfassung 

(1) 1 Der Kirchenvorstand ist beschlussfähig, wenn 

a) mindestens die Hälfte der Positionen der Mitglieder nach § 5 Absatz 
1 lit. b) in Verbindung mit den Bestimmungen der jeweils gültigen 
Wahlordnung für die Wahl der Kirchenvorstände im nordrhein-west-
fälischen Anteil des Bistums Münster (KV-WO) besetzt ist und 
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b) die Mehrheit der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 lit. b) und c) anwe-
send ist. 
2 Abweichend von lit b) ist er stets beschlussfähig, wenn zu einer 
neuen Sitzung mit der gleichen Tagesordnung in Schrift- oder Text-
form eingeladen wird und ausdrücklich darauf hingewiesen worden 
ist, dass die Beschlussfassung nicht vom Erscheinen der Mehrheit 
der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 und 2 abhängt. 3 Die Einladung zu 
einer neuen Sitzung kann frühestens am Tag nach der Sitzung, zu 
welcher zuerst geladen wurde, ausgesprochen werden.

(2) 1 Sofern dieses Gesetz nicht etwas anderes vorsieht, werden Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
2 Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 3 Stimmenenthaltungen gelten als 
nicht abgegebene Stimme. 

(3) 1 Bei Wahlen ist auf Antrag geheim abzustimmen. 2 Bei Stimmengleichheit 
erfolgt in jedem Fall eine Stichwahl; führt auch diese zur Stimmengleich-
heit, entscheidet das Los.

§ 18 Besondere Sitzungs- und Beschlussformate

(1) 1 Abweichend von § 15 können, unbeschadet der durchzuführenden 
Präsenzsitzungen (§ 15 Absatz 1), folgende besonderen Sitzungs- oder 
Beschlussformate durchgeführt werden:

a) virtuelle (Hybrid-)Sitzungen, insbesondere Telefon-, Web- oder Vi-
deokonferenzen,

b) Stern- oder Umlaufverfahren.
2 Über die Durchführung besonderer Sitzungs- oder Beschlussforma-
te befindet der Kirchenvorstand, im Eilfall der Vorsitzende. 

(2) 1 Bei der Durchführung besonderer Sitzungs- oder Beschlussformate ist 
den Mitgliedern des Kirchenvorstandes rechtzeitig eine Beschlussvorlage 
zu übermitteln. 2 Bei Wahlen ist ein Stern- oder Umlaufverfahren nicht 
zulässig.
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(3) 1 Stern- oder Umlaufverfahren gemäß Absatz 1 lit. b) unterliegen der 
Schrift- oder Textform. 2 Bei einer Beschlussfassung im Stern- oder 
Umlaufverfahren ist den Mitgliedern eine Frist zur Rückäußerung 
einzuräumen; eine nicht fristgemäße Rückäußerung gilt als Ablehnung. 
3 Widerspricht im Einzelfall ein Drittel der Mitglieder des Kirchenvor-
standes der Durchführung eines Stern- oder Umlaufverfahrens, ist eine 
Präsenzsitzung (§ 15 Absatz 1) oder ein Format nach § 18 Absatz 1 lit. a) 
durchzuführen.

(4) Alle in besonderen Sitzungs- oder Beschlussformaten gefassten Be-
schlüsse sind mit dem Abstimmungsergebnis zu protokollieren und in 
der nächsten ordentlichen Sitzung des Kirchenvorstandes bekannt zu 
geben.

§ 19 Befangenheit

(1) 1 Ein Mitglied darf an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilneh-
men, wenn die Besorgnis der Befangenheit besteht. 2 Für die Bestim-
mung der Befangenheitsgründe finden die Vorschriften der Abgaben-
ordnung über die Ausschließung und Ablehnung gemäß §§ 82 – 84 
AO in ihrer jeweils geltenden Fassung sinngemäß Anwendung. 3 Ob die 
Besorgnis der Befangenheit vorliegt oder vorgelegen hat, entschei-
det der Kirchenvorstand unter Ausschluss der oder des Betroffenen in 
nichtöffentlicher Sitzung; diese oder dieser ist vorher zu hören.

(2) 1 Das Bischöfliche Generalvikariat kann Beschlüsse, die unter Verletzung 
des Absatzes 1 gefasst worden sind, innerhalb von vier Wochen nach 
Beschlussfassung beanstanden, wenn die Mitwirkung des betroffenen 
Mitgliedes für die Beschlussfassung entscheidend war. 2 § 24 Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 20 Protokoll

(1) Die Beschlüsse des Kirchenvorstandes sind unter Angabe des Tages und 
des Ortes, der Anwesenden und des Abstimmungsergebnisses zu proto-
kollieren. 
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(2) Führt der Kirchenvorstand das Protokoll in nicht elektronischer Form, 
werden die Beschlüsse vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied 
unter Beidrückung des Amtssiegels unterschrieben. 

(3) 1 Wird das Protokoll elektronisch geführt, ist ein Ausdruck zu fertigen, der 
vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied unter Beidrückung des 
Amtssiegels zu unterzeichnen und in einem fortlaufend nummerierten 
Sitzungsordner abzulegen ist. 2 Dies gilt nicht, wenn eine revisionssichere 
Ablage des Protokolls in elektronischer Form sichergestellt ist.

(4) Bekundet werden die Beschlüsse durch Auszüge aus dem Protokoll, die 
der Vorsitzende oder die Verwaltungsleitung unter Beidrückung des 
Amtssiegels beglaubigt.

(5) 1 Nähere Bestimmungen zum Amtssiegel ergeben sich aus der Ordnung 
über das Führen von Dienstsiegeln im nordrhein-westfälischen Anteil des 
Bistums Münster in ihrer jeweils gültigen Fassung. 2 Sofern diese es zu-
lässt, kann das Amtssiegel auch in elektronischer Form geführt werden.

§ 21 Vertretung der Kirchengemeinde 

(1) 1 Willenserklärungen des Kirchenvorstandes sind nur rechtsverbindlich, 
wenn sie vom Vorsitzenden oder einer Person, die mit dem stellvertre-
tenden Vorsitz betraut ist und einem weiteren Mitglied schriftlich unter 
Beidrückung des Amtssiegels abgegeben werden. 2 Hierdurch wird nach 
außen das Vorliegen eines ordnungsgemäß zustande gekommenen Be-
schlusses des Kirchenvorstandes festgestellt. 

(2) 1 Bei Gefahr im Verzuge ordnet der Vorsitzende im Einvernehmen mit 
der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden, bei deren oder dessen 
Verhinderung mit einem anderen Kirchenvorstandsmitglied, die notwen-
digen Maßnahmen an. 2 Der Vorsitzende hat in der nächsten Sitzung dem 
Kirchenvorstand zu berichten.
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(3) 1 Geschäfte der laufenden Verwaltung führt der Vorsitzende des Kirchen-
vorstandes unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips unter Befreiung 
von der Vorschrift des Absatzes 1. 2 Im Einzelfall kann er die Entscheidung 
des Kirchenvorstandes herbeiführen; der Kirchenvorstand kann sich die 
Entscheidung vorbehalten. 3 Das Nähere regelt eine Ausführungsbestim-
mung.

(4) 1 Der Kirchenvorstand kann abweichend von Absatz 3 beschließen, ein 
Kirchenvorstandsmitglied, die Verwaltungsleitung, einen Ausschuss 
gemäß § 7 Absatz 2 oder einen Dritten unter Beachtung des Vier-Au-
gen-Prinzips mit der Wahrnehmung von Geschäften der laufenden Ver-
waltung zu beauftragen. 2 Der Beschluss hat den Umfang der Aufgaben 
festzulegen.

(5) 1 Unbeschadet der Regelung des Absatzes 4 kann der Kirchenvorstand 
Kirchenvorstandsmitglieder, einen Ausschuss gemäß § 7 Absatz 2, die 
Verwaltungsleitung oder Dritte im Wege der Gattungs- oder Spezial-
vollmacht unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips mit der Vertretung 
der Kirchengemeinde beauftragen. 2 Der Beschluss hat den Umfang der 
Bevollmächtigung festzulegen.

§ 22 Genehmigungsvorbehalte

In welchen Fällen ein Beschluss, ein Rechtsgeschäft oder ein Rechtsakt erst 
durch die Genehmigung des Bischöflichen Generalvikariates rechtswirksam 
wird, wird durch gesondertes Diözesangesetz bestimmt.

§ 23 Schlichtungsverfahren

1 Bei fortdauernden Unstimmigkeiten im Kirchenvorstand kann auf Antrag ein-
zelner Kirchenvorstandsmitglieder ein Mediations- oder Schlichtungsverfahren 
durchgeführt werden. 2 Einzelheiten werden in einer Schlichtungsordnung ge-
regelt.
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§ 24 Aufsichtsrechte des Bischöflichen Generalvikariates

(1) 1 Das Bischöfliche Generalvikariat kann in die Vermögensverwaltung 
Einsicht nehmen und rechtswidrige Beschlüsse beanstanden. 2 Bean-
standete Beschlüsse dürfen nicht vollzogen werden, bereits getroffene 
Maßnahmen müssen auf Verlangen des Bischöflichen Generalvikariates 
rückgängig gemacht werden.

(2) 1 Behebt der Kirchenvorstand eine beanstandete Maßnahme nicht oder 
erfüllt er ihm rechtlich obliegende Pflichten und Aufgaben nicht, so kann 
das Bischöfliche Generalvikariat anordnen, dass der Kirchenvorstand 
innerhalb einer bestimmten, angemessenen Frist das Erforderliche 
veranlasst. 2 Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann das Bischöfliche 
Generalvikariat durch einen zu begründenden schriftlichen Bescheid die 
beanstandeten Maßnahmen des Kirchenvorstandes aufheben. 3 B ei d rin-
gend erforderlichen, unaufschiebbaren Maßnahmen kann das Bischöfli-
che Generalvikariat unmittelbar anstelle des Kirchenvorstandes handeln.

§ 25 Auflösung; Vermögensverwaltung

(1) Unbeschadet der Befugnisse aus § 8 Absatz 4 kann der Ortsordinarius 
bei Gebietsveränderungen der Kirchengemeinde innerhalb der Wahlpe-
riode den Kirchenvorstand auflösen und Neuwahlen anordnen.

(2) 1 Hat der Kirchenvorstand seine Pflichten wiederholt oder in grober Wei-
se verletzt, kann ihn der Ortsordinarius auflösen; der Kirchenvorstand 
ist zuvor anzuhören. 2 Mit der Auflösung ist die Neuwahl des Kirchenvor-
standes anzuordnen. 3 § 14 Absatz 2 bleibt unberührt.



2 2

Kirchliches Vermögensverwaltungsgesetz

(3) 1 Ist ein Kirchenvorstand nicht vorhanden, insbesondere weil er aufgelöst, 
in seiner Gesamtheit zurückgetreten, eine Wahl der Mitglieder nicht zu-
stande gekommen oder er aus einem sonstigen Grund nicht mehr oder 
noch nicht existent ist, bestellt der Ortsordinarius übergangsweise eine 
Vermögensverwaltung. 2 Diese kann er einer oder mehreren Personen 
übertragen. 3 Diese hat die Rechte und Pflichten des Kirchenvorstandes. 
4 Die Bestellung ist im kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen.5 Mit Be-
stellung der Vermögensverwaltung soll die Neuwahl des Kirchenvorstan-
des angeordnet werden. 

(4) Für die Fälle des § 9 Absatz 3 gilt Absatz 3 entsprechend.

3. Abschnitt – (Kirchen-)Gemeindeverbände

§ 26 Errichtung von (Kirchen-)Gemeindeverbänden auf Initiative der Kir-
chengemeinden

(1) Kirchengemeinden können auf ihren Antrag hin zu einem Verband zu-
sammengeschlossen werden.

(2) 1 Die Errichtung wird nach Zustimmung der Kirchenvorstände der betei-
ligten Kirchengemeinden vom Diözesanbischof angeordnet. 2 Mit dem 
Beitritt der Hälfte der vom Zweck des Verbandes betroffenen Kirchen-
gemeinden kann der Diözesanbischof auch den Beitritt der übrigen 
Kirchengemeinden anordnen.

§ 27 Errichtung von (Kirchen-)Gemeindeverbänden auf diözesane Initiative

(1) Ist für die sachgemäße Erfüllung wichtiger kirchlicher Aufgaben die 
Bildung eines (Kirchen-)Gemeindeverbands erforderlich, so kann der 
Diözesanbischof den beteiligten Kirchengemeinden eine angemessene 
Frist zur Bildung des (Kirchen-)Gemeindeverbands setzen.
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(2) Kommt der (Kirchen-)Gemeindeverband innerhalb der Frist durch 
Vereinbarung der betroffenen Kirchengemeinden nicht zustande, so 
kann der Diözesanbischof den (Kirchen-) Gemeindeverband bilden und 
gleichzeitig eine Satzung erlassen. Die betroffenen Kirchengemeinden 
sind vorher zu hören.

(3) Unter den vorgenannten Voraussetzungen kann der Diözesanbischof 
Kirchengemeinden einem bereits bestehenden (Kirchen-)Gemeindever-
band zuordnen und die Satzung entsprechend ändern.

§ 28 Ausscheiden; Auflösung

(1) Für das Ausscheiden einer Kirchengemeinde aus einem bestehenden 
(Kirchen-)Gemeindeverband sind neben der Anordnung des Diözesanbi-
schofs ein hierauf gerichteter Kirchenvorstandsbeschluss der betroffe-
nen Kirchengemeinde und die Zustimmung der Mehrheit der Verbands-
vertretung erforderlich.

(2) Für die Auflösung des (Kirchen-)Gemeindeverbands gilt Absatz 1 mit der 
Maßgabe, dass hierfür eine Zustimmung von zwei Dritteln der Verbands-
vertretung notwendig ist.

(3) Aus wichtigem Grund kann der Diözesanbischof das Ausscheiden einer 
Kirchengemeinde aus einem Verband oder die Auflösung eines (Kir-
chen-)Gemeindeverbands anordnen.

§ 29 Aufgaben

Der Verband kann ganz oder teilweise die Erfüllung gemeinsamer Aufgaben 
der Kirchengemeinden übernehmen.
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§ 30 Verbandsvertretung

(1) 1 Die Angelegenheiten des Verbandes werden von der Verbandsvertre-
tung wahrgenommen. 2 Diese besteht aus jeweils zwei Mitgliedern der 
einzelnen Kirchenvorstände, die von diesen aus ihren Reihen für die 
Dauer ihres Amts gewählt werden.

(2) Die Verbandsvertretung wählt aus ihren Reihen eine Person für den Vor-
sitz und mindestens eine Person für den stellvertretenden Vorsitz.

§ 31 Satzung

(1) Die Rechtsverhältnisse des Verbandes, einschließlich dessen rechtlicher 
Vertretung, sind durch die Satzung näher zu regeln, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt.

(2) 1 Die Satzung erlässt der Diözesanbischof; soweit bereits ein (Kirchen-)
Gemeindeverband besteht, ist dieser zuvor anzuhören. 2 Diese muss 
mindestens Regelungen enthalten über

a) den Namen und den Sitz des (Kirchen-)Gemeindeverbandes,
b) Mitgliedschaft, Aufnahme und Ausschluss,
c) Vermögensausgleich und -auseinandersetzung bei Eintritt, Austritt 

und Auflösung,
d) Organe.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt für Satzungsänderungen entsprechend.

4. Abschnitt – Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 32 Übergangsregelung

(1) 1 Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Organe der Kir-
chengemeinden (Kirchenvorstände) und (Kirchen-)Gemeindeverbände 
(Verbandsvertretungen, Verbandsausschüsse) bleiben bis zur ersten 
Konstituierung der nach diesem Gesetz zu bildenden Organe bestehen. 
2 § 5 Absatz 1 dieses Gesetzes findet insoweit keine Anwendung.
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(2) 1 §§ 25 und 26 des Gesetzes über die Verwaltung des katholischen 
Kirchenvermögens vom 24. Juli 1924 gelten, unbeschadet ihrer Auf-
hebung als staatliches Recht, bis zu einer Neufassung der diözesanen 
Vorschriften über die Gemeindeverbände als kirchliches Recht fort. 
2 § 30 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 dieses Gesetzes findet insoweit keine 
Anwendung. Die Geschäftsanweisungen der (Kirchen-)Gemeinde-
verbände sowie die zu ihrer Ausführung ergangenen Bestimmungen 
gelten fort, soweit sie nicht diesem Gesetz widersprechen.

§ 33 Inkrafttreten

1 Dieses Gesetz tritt zum 1. November 2024 in Kraft. 
2 Unbeschadet § 32 Absatz 2 endet zugleich die Anwendung des Gesetzes über 
die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens vom 24. Juli 1924 als 
kirchliches Recht im nordrhein-westfälischen Anteil des Bistums Münster.

VZ: 110-ALL 12019/2025
Münster, 17. März 2025

L.S.
DR. ANTONIUS HAMERS 
Diözesanadministrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 Gesetz vom 27. September 2024 (Kirchliches Münster 2024, Nr. 11, Art. 156), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. März 2025 (Kirchliches Amtsblatt 
Münster 2025, Nr. 4, Art. 91), mit Änderungen in Kraft getreten zum 1. April 
2 0 2 5 .
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Kirchliches Vermögensverwaltungsgesetz 

ÄNDERUNGSGESETZ DES BEGLEITGESETZES 
ZUM KIRCHLICHEN VERMÖGENSVERWALTUNGSGESETZ

FÜR DEN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN ANTEIL 
DES BISTUMS MÜNSTER – KVVG – (BG KVVG MS)

Artikel 1 des Begleitgesetzes zum Kirchlichen Vermögensverwaltungsgesetz 
für den nordrhein-westfälischen Anteil des Bistums Münster – KVVG – (BG 
KVVG MS) vom 27. September 2024 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2024, 
Nr. 11, Art. 158) wird geändert und wie folgt neu gefasst:

Artikel 1 – Allgemeine Genehmigungsvorbehalte für die 
Verwaltung des Vermögens in den Kirchengemeinden und 
(Kirchen-)Gemeindeverbänden des nordrhein-westfälischen 
Anteil des Bistums Münster

Gemäß § 22 des Kirchlichen Vermögensverwaltungsgesetzes für den nord-
rhein-westfälischen Anteil des Bistums Münster (KVVG) vom 27. September 
2024 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2024, Nr. 11, Art. 156) wird durch geson-
dertes Diözesangesetz bestimmt, in welchen Fällen ein Beschluss, ein Rechts-
geschäft oder Rechtsakt erst durch Genehmigung des Bischöflichen General-
vikariates rechtswirksam wird. Hiermit wird für die Kirchengemeinden und 
(Kirchen-)Gemeindeverbände im nordrhein-westfälischen Anteil des Bistums 
Münster folgende Regelung getroffen:

§ 1 Allgemeine kirchenaufsichtliche Genehmigungsvorbehalte

(1) Beschlüsse und Willenserklärungen der beschlussfassenden Organe 
der Kirchengemeinden (Kirchenvorstand und Ausschüsse) sowie der 
(Kirchen-)Gemeindeverbände (Verbandsvertretungen und Verbandsaus-
schüsse) bedürfen in folgenden Fällen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen Genehmigung des Bischöflichen Generalvikariates.

a) Bei Rechtsgeschäften ohne Rücksicht auf den Gegenstandswert:
1. Erwerb, Veräußerung, Belastung und Aufgabe des Eigentums 

an Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und sonsti-
gen Rechten an Grundstücken und deren Änderung sowie die 
Ausübung von Vorkaufsrechten, jeweils einschließlich des schul-
drechtlichen Geschäfts;
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2. Zustimmung zur Veräußerung und Belastung von Rechten Drit-
ter an kirchlichen Grundstücken;

3. Begründung bauordnungsrechtlicher Baulasten an kirchlichen 
Grundstücken;

4. Verträge über Bau- und Unterhaltungsverpflichtungen, Kultus-
lasten sowie entsprechende Geld- und Naturalleistungsansprü-
che;

5. Annahme von mit einer Verpflichtung belasteten Schenkungen, 
Zuwendungen und Vermächtnissen sowie die Annahme und 
Ausschlagung von Erbschaften;

6. Abgabe von Bürgschafts- und Garantieerklärungen, Übernahme 
von Fremdverpflichtungen, insbesondere Schuldübernahme 
und Schuldbeitritt, sowie Rangrücktrittserklärungen;

7. Rechtsgeschäfte über Gegenstände, die einen wissenschaftli-
chen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, sowie 
die Aufgabe des Eigentums an diesen Gegenständen;

8. Abschluss und wesentliche Änderung von Dienst- und Arbeits-
verträgen;

9. Verträge über Architekten- und Ingenieurleistungen sowie Ver-
träge mit bildenden Künstlern;

10. Gesellschaftsverträge und deren Änderung sowie der Erwerb 
von Anteilen an einer Gesellschaft;

11. Begründung von Vereinsmitgliedschaften;
12. Errichtung, Erweiterung, Übernahme, Übertragung und teilwei-

se oder vollständige Schließung von Einrichtungen einschließ-
lich Friedhöfen, sowie die vertragliche oder satzungsrechtliche 
Regelung ihrer Nutzung;
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13. Errichtung oder Umwandlung juristischer Personen;
14. Erteilung von Gattungsvollmachten;
15. Begründung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, unbescha-

det der unter Ziff. 3 genannten Verpflichtungstatbestände, 
insbesondere Erschließungsverträge, Sanierungsausgleichsver-
träge, Durchführungsverträge im Rahmen von vorhabenbezo-
genen Bebauungsplänen;

16. alle Rechtsgeschäfte mit Mitgliedern des Kirchenvorstandes 
und des Pfarreirates sowie der Organe der (Kirchen-)Gemeinde-
verbände, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich 
in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht;

17. Beauftragung von Rechtsanwälten;
18. Einleitung von Rechtsstreitigkeiten vor staatlichen Gerichten 

(ausgenommen Mahnund Vollstreckungsverfahren) und deren 
Fortführung in weiteren Rechtszügen, soweit es sich nicht um 
ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes handelt; im 
letzteren Fall ist das Bischöfliche Generalvikariat unverzüglich 
zu benachrichtigen;

19. gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche;
20. Verträge über Beteiligungen, Finanzanlagen und -instrumente 

jeder Art, soweit sie nicht vom Diözesanbischof erlassener oder 
kirchenaufsichtlich genehmigter qualifizierter Anlagerichtlinien 
unterf allen.

b) Bei Rechtsgeschäften mit einem Gegenstandswert von mehr als 
50.000,00 EUR:
1. Schenkungen;
2. Aufnahme von Darlehen und die Vereinbarung von Kontokor-

rentkrediten sowie die Gewährung von Darlehen, mit Ausnah-
me von Einlagen bei Kreditinstituten;

3. Kauf- und Tauschverträge;
4. Werkverträge mit Ausnahme der unter lit. a) Ziff. 9 genannten 

Verträge;
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5. Geschäftsbesorgungs- und Treuhandverträge;
6. Abtretung von Forderungen, Schulderlass, Schuldversprechen, 

Schuldanerkenntnisse gemäß §§ 780, 781 BGB, Begründung 
sonstiger abstrakter Schuldverpflichtungen;

7. Miet-, Pacht- und Leasingverträge, die unbefristet sind oder 
befristet sind mit einer Laufzeit von 10 oder mehr Jahren und in 
beiden Fällen deren Miete oder Pacht die Höhe von 50.000,00 
EUR übersteigt.

(2) Für die Bestimmung des Gegenstandswertes gelten in Zweifelsfällen die 
Vorschriften der Zivilprozessordnung.

§ 2 Verfahren

Bei Eingaben zur kirchenaufsichtlichen Genehmigung ist in allen genehmi-
gungspflichtigen Fällen der betreffende Beschluss in Form eines beglaubigten 
Auszuges aus dem Protokoll mit etwaigen zur Prüfung erforderlichen Unterla-
gen beizufügen. Durch gesonderte Regelung kann die Vorlage in elektronischer 
Form zugelassen werden.

§ 3 Vorausgenehmigungen

Zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung kann das Bischöfliche General-
vikariat regeln, dass für genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte oder für 
bestimmte Gruppen genehmigungspflichtiger Rechtsgeschäfte nach § 1 unter 
bestimmten Voraussetzungen die Genehmigung als bereits erteilt gilt (Voraus-
genehmigung). Zu den Voraussetzungen nach Satz 1 gehört die Wahrung be-
stehender Zustimmungsvorbehalte des diözesanen Vermögensverwaltungsrats 
und des Konsultorenkollegiums. Die Regelung ist im Kirchlichen Amtsblatt für 
das Bistum Münster zu veröffentlichen.
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Artikel 2 – Beschlüsse der Kirchengemeinden und (Kirchen-)
Gemeindeverbände des nordrhein-westfälischen Anteil des Bis-
tums Münster über Baumaßnahmen

§ 1 Allgemeines

Die Kirchenvorstände und Verbandsvertretungen haben bei der Planung und 
D urchf ü hrung vo n B aumaß nahmen d ie vo n ihnen vertretenen Vermögen d er 
Kirchengemeinden und (Kirchen-)Gemeindeverbände sparsam und wirtschaft-
lich zu verwalten, so dass diese nicht geschmälert werden und die Erfüllung 
der Aufgaben der Kirchengemeinden und (Kirchen-)Gemeindeverbände nicht 
beeinträchtigt wird.

§ 2 Baumaßnahmen

Baumaßnahmen i. S. dieser Ordnung sind
1. das Errichten und Herstellen,

2. das Umbauen, Wiederherstellen und Erweitern,

3. das Modernisieren, Instandhalten und Instandsetzen,

4. das Abbrechen,

von Gebäuden, sonstigen Bauwerken, nicht dauerhaft ortsfesten Installatio-
nen, Innenräumen sowie Freianlagen.

§ 3 Genehmigungspflichtige Beschlüsse zu Baumaßnahmen

Beschlüsse der Kirchenvorstände und Verbandsvertretungen über
1. Verträge, die Baumaßnahmen betreffen, deren Gegenstandswert im 

Einzelfall 50.000,00 EUR übersteigt,

2. Verträge mit Architekten, Ingenieuren und Planern, die Baumaßnahmen 
vorbereiten oder beaufsichtigen, unabhängig von der Höhe des Hono-
rars, 
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3. Verträge, die Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Bauwerken und 
Bauwerksteilen (inklusive Ausstattungen) betreffen, unabhängig von der 
H öhe d er G egenleistung

bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Genehmigung des 
Bischöflichen Generalvikariates.

§ 4 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Beschlüsse der Kirchenvorstände und Verbandsvertretungen über Verträge 
für Ausstattung und Einrichtungsgegenstände bei der Durchführung von Bau-
maßnahmen bedürfen, wenn ihr Gegenstandswert im Einzelfall 50.000,00 EUR 
übersteigt, zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Genehmigung des 
Bischöflichen Generalvikariates.

§ 5 Glocken, Orgeln und Kunstwerke

Beschlüsse der Kirchenvorstände und Verbandsvertretungen über Verträge 
zum Erwerb oder zur Herstellung von Glocken, Orgeln und Kunstwerken bedür-
fen, unabhängig von der Höhe der Gegenleistung, zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der schriftlichen Genehmigung des Bischöflichen Generalvikariates. Dies gilt 
auch für Verträge über Wiederherstellung, Veränderung und Instandhalten 
beweglicher Kunstwerke.

§ 6 Anzeigepflicht

Die Kirchenvorstände und Verbandsvertretungen sind verpflichtet, vor Ab-
schluss von Verträgen i. S. der §§ 3, 4 und 5 das Vorhaben dem Bischöflichen 
Generalvikariat anzuzeigen, damit rechtzeitige Beratung erfolgen kann.

§ 7 Erlass von Anordnungen

Das Bischöfliche Generalvikariat kann zur Regelung von Einzelheiten Anord-
nungen erlassen. Durch gesonderte Regelung kann die Vorlage in elektroni-
scher Form zugelassen werden.
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§ 8 Gefahr in Verzug

Unter Berücksichtigung des § 21 Abs. 4 KVVG sind bei Gefahr in Verzug die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen. Die Maßnahmen sind dem Bischöflichen 
Generalvikariat unverzüglich anzuzeigen. Die notwendigen Beschlüsse sind 
unverzüglich nachzuholen und in allen genehmigungspflichtigen Fällen dem 
Bischöflichen Generalvikariat in Form des § 2 dieser Ordnung vorzulegen.

Artikel 3 – Baumaßnahmenordnung

§ 1 Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt das Verfahren zur Erteilung der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung nach Artikel 1 und 2 für Baumaßnahmen der Kirchengemeinden 
und (Kirchen-)Gemeindeverbände einschließlich deren Stellenfonds, unselb-
ständigen Stiftungen und Sondervermögen im nordrhein-westfälischen Anteil 
d es B istums M ü nster.

§ 2 Entscheidungsbereiche

Vor und während der Planung und Durchführung einer Maßnahme sind die 
erforderlichen Entscheidungen und Beschlüsse über folgende Bereiche herbei-
zuführen:
1. Programm, Bauabschnitte,

2. Beteiligte,

3. Planungsstufen,

4. Zeitplan,

5. Kosten,

6. Finanzierung.
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§ 3 Verfahren

(1) Planungsfreigabe

1. Zur Vorbereitung einer Maßnahme fasst der Kirchenvorstand einen 
Grundsatzbeschluss über das Planungs- und Durchführungsziel und 
legt diesen dem Bischöflichen Generalvikariat schriftlich vor.

2. Das Bischöfliche Generalvikariat erteilt das Einverständnis mit dem 
Planungs- und Durchführungsziel durch die schriftliche Genehmigung 
des Kirchenvorstandsbeschlusses. Die Genehmigung kann mit Aufla-
gen erteilt werd en.

(2) Planungsablauf

1. Auf der Basis des Grundsatzbeschlusses erarbeitet der Planer in Zu-
sammenarbeit mit dem Kirchenvorstand und in Abstimmung mit dem 
Bischöflichen Generalvikariat das Planungskonzept.

2. Wird die Planung einer Maßnahme entsprechend den Leistungs-
phasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 
stufenweise in Auftrag gegeben, so fasst der Kirchenvorstand zum 
Ergebnis der jeweils beauftragten Stufe einen Beschluss und legt 
diesen mit den begründenden Unterlagen dem Bischöflichen 
Generalvikariat vor.

3. Das Bischöfliche Generalvikariat erteilt das Einverständnis durch die 
schriftliche Genehmigung des Kirchenvorstandsbeschlusses. Die Ge-
nehmigung kann mit Auflagen erteilt werden.

(3) Gesetzliche Bauanträge

Bei Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen, für die bauordnungs-
rechtliche Antragsverfahren erforderlich sind, ist die schriftliche Geneh-
migung des Bischöflichen Generalvikariats einzuholen.

§ 4 Verträge mit Planern – Architekten, Ingenieuren und Künstlern –

(1) Der Kirchenvorstand ist grundsätzlich verpflichtet, mit der fachlichen Pla-
nung und Überwachung einer Maßnahme einen Planer zu beauftragen.
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(2) Mit dem Planer ist ein Vertrag abzuschließen. Hierbei sind die vom 
Bischöflichen Generalvikariat vorgeschriebenen Vertragsvordrucke zu 
verwend en.

(3) Verträge sind vor Beschlussfassung des Kirchenvorstandes mit dem 
Bischöflichen Generalvikariat abzustimmen.

(4) Falls eine Änderung von Grundlagen der genehmigten Honorarvereinba-
rung erforderlich wird, dürfen aus Anlass der Änderung Zahlungen erst 
geleistet werden, wenn zuvor der Beschluss zur Vertragsänderung durch 
das Bischöfliche Generalvikariat schriftlich genehmigt worden ist.

§ 5 Ausschreibung und Vergabe

(1) Bauleistungen/Leistungen für eine Maßnahme sind von der Kirchenge-
meinde nach den Grundsätzen der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB)/Leistungen (VOL) auszuschreiben und zu vergeben.

(2) Der Kirchenvorstand bestimmt im Benehmen mit dem Planer eine 
ausreichende Anzahl von Firmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werd en.  

Bei einer erwarteten Angebotssumme bis zu einem Betrag von 5.000,00 
EUR und unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit kann auf die Durchführung eines Verga-
beverfahrens verzichtet werden (Direktauftrag). Es wird eine Preisprü-
fung mit mindestens zwei Vergleichsangeboten empfohlen.

Bei einer erwarteten Angebotssumme von über 5.000 bis zu 15.000 EUR 
ist eine Verhandlungsvergabe durchzuführen. Es sind mindestens zwei 
Bieter zur Angebotsabgabe aufzufordern, oder, es ist eine Preisprüfung 
auf Basis aktueller Vergleichspreise aus durchgeführten Vergabeverfah-
ren oder die Einordnung gemäß statistischer Baupreisdurchschnittswerte 
durch den Planer vorzunehmen und zu dokumentieren.
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Bei einer erwarteten Angebotssumme von über 15.000 bis zu 50.000 
EUR ist eine Verhandlungsvergabe durchzuführen. Es sind mindestens 
drei Bieter zur Angebotsabgabe aufzufordern. Die Verhandlungsvergabe 
ist zu dokumentieren.

Bei einer erwarteten Angebotssumme von über 50.000 EUR ist eine 
beschränkte Ausschreibung nach VOB/VOL Teil A durchzuführen. Es sind 
mindestens sechs Bieter zur Angebotsabgabe aufzufordern.

Alle vorgenannten Regelungen gelten nur, sofern nicht durch öffentliche 
Förderbestimmungen eine andere Ausschreibungsart gefordert wird.

(3) Die Leistungsverzeichnisse sind nach Leistungsbereichen und der DIN 
276 – Kosten im Bauwesen – zu gliedern. Der Ausschreibung sind die 
vom Bischöflichen Generalvikariat vorgeschriebenen Vertragsbedingun-
gen zugrunde zu legen. Andere Vertragsbedingungen dürfen nur zugrun-
de gelegt werden, wenn öffentliche Förderbestimmungen diese fordern.

(4) Die fristgerecht eingegangenen Angebote sind in Anwesenheit von min-
destens einem Beauftragten des Kirchenvorstandes und dem Planer zu 
öffnen. Das Ergebnis der Angebotsöffnung ist in einer Niederschrift von 
den anwesenden Beteiligten durch Unterschrift zu bestätigen.

(5) Der Planer prüft und wertet die eingegangenen Angebote nach den 
Grundsätzen der VOB/VOL Teil A und unterbreitet dem Kirchenvorstand 
einen Vergabevorschlag. Eine Vergabe an einen Bieter, der nicht das 
günstigste Angebot abgegeben hat oder durch einen späteren Preis-
nachlass das günstigste Angebot unterschreitet, darf nicht erfolgen.

(6) Kann durch die Ausschreibungsergebnisse der genehmigte Kostenrah-
men nicht eingehalten werden, so muss in Abstimmung zwischen dem 
Kirchenvorstand, dem Planer und dem Bischöflichen Generalvikariat eine 
Überarbeitung der qualitativen und quantitativen Leistungsgrundlagen 
erfolgen, die der schriftlichen Genehmigung des Bischöflichen Generalvi-
kariats bedarf.

(7) Wird der genehmigte Kostenrahmen eingehalten, so fasst der Kirchen-
vo rstand  einen B eschluss über die Vergabe und legt den Sitzungs-
buchauszug dem Bischöflichen Generalvikariat vor.
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(8) Der Kirchenvorstandsbeschluss bedarf der schriftlichen Genehmigung 
durch das Bischöfliche Generalvikariat, wenn dieser nach den Bestim-
mungen dieses Gesetzes erforderlich ist. In diesem Fall sind dem Sit-
zungsbuch beizufügen:

1. Niederschrift über die Angebotsöffnung,
2. Preisspiegel des Ausschreibungsergebnisses,
3. Angebot des günstigsten Bieters des Leistungsbereichs,
4. Verzeichnis aller Auftragsvergaben,
5. Vergabevorschlag des Planers.

Die Genehmigung kann mit Auflagen erteilt werden. Nach der Genehmi-
gung des Kirchenvorstandsbeschlusses erfolgt die schriftliche Auftragser-
teilung d urch d en Kirchenvo rstand .

§ 6 Durchführungskontrolle

(1) Während der Durchführung einer Maßnahme hat der Planer im Rahmen 
seines Verantwortungsbereiches die Leistungen auf Übereinstimmung 
mit der Leistungsart und dem Leistungsumfang, die den erteilten Aufträ-
gen zugrunde liegen, zu überwachen.

(2) Wird bei der Durchführung der Maßnahme eine Überschreitung des 
genehmigten Kostenrahmens erkennbar, so haben der Kirchenvorstand 
und der Planer das Bischöfliche Generalvikariat unverzüglich schriftlich 
zu unterrichten, die Überschreitung zu begründen, Vorschläge über Ein-
sparungen zu machen und die schriftliche Genehmigung für die weitere 
D urchf ü hrung d er M aß nahme einzuho len.

(3) Die Änderung eines kirchenaufsichtlich genehmigten Vertrages bedarf 
wiederum der schriftlichen Genehmigung durch das Bischöfliche Gene-
ralvikariat.
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§ 7 Abrechnung

(1) Die Fertigstellung einer Maßnahme ist vor der Inbetriebnahme/Nutzung 
des Objektes von der Kirchengemeinde dem Bischöflichen Generalvikari-
at schriftlich mitzuteilen.

(2) Nach Fertigstellung einer Maßnahme hat der Planer unverzüglich die 
Beträge aller Schlussrechnungen, nach Auftragnehmern geordnet, aufzu-
listen und hierzu die Differenzbeträge zu den Vergabesummen auszu-
weisen. Zur Kostenfeststellung nach DIN 276 sind die Rechnungsbeträge 
entsprechend zu gliedern. Änderung der Vergabesummen und etwaige 
zusätzliche Leistungen sind schriftlich zu begründen.

(3) Der Planer hat für die durchgeführten Leistungen eine Übersicht der 
Gewährleistungsfristen zu erstellen.

(4) Unbeschadet der Bestimmungen über die Festsetzung der Haushalts-
rechnung und Prüfung der Jahresrechnung prüft der Kirchenvorstand 
innerhalb von drei Monaten die vom Planer aufgestellte Schlussabrech-
nung der Maßnahme daraufhin, ob

1. der genehmigte Kostenrahmen eingehalten worden ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge vorschriftsmäßig begründet und 

belegt sind,
3. die Maßnahme ordnungsgemäß durchgeführt ist und
4. die vom Planer vorzulegenden Unterlagen vollständig sind.
Der Kirchenvorstand verfasst hierzu einen Schlussbericht und legt diesen 
dem Bischöflichen Generalvikariat vor.

§ 8 Bauunterhaltung

Der Kirchenvorstand hat zur Abwendung von Schäden und Gefahren dafür Sor-
ge zu tragen, dass die in seiner Unterhaltungspflicht stehenden Objekte jähr-
lich durch einen Fachkundigen auf ihre Sicherheit und Instandsetzungsbedürf-
tigkeit hin überprüft werden. Hierüber ist ein Protokoll zu führen. Notwendige 
Maßnahmen sind unter Beachtung dieser Ordnung rechtzeitig einzuleiten. 
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Die DGUV Vorschrift 1 der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft in ihrer jeweils 
aktuell gültigen Fassung ist hierbei besonders zu beachten.

§ 9 Sonderregelungen

(1) In sich abgegrenzte Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen, der Erwerb und die Herstellung von Ausstattungen 
und Einrichtungsgegenständen mit einem Gesamtkostenrahmen bis zu 
50.000,00 EUR unterliegen nicht der Genehmigungspflicht nach den 
Bestimmungen dieser Ordnung.

(2) Soweit Rechtsgeschäfte über Dienst- und Werkverträge über Architek-
ten- und Ingenieurleistungen gemäß Art. 1 § 1 Abs. 1 a) Ziff. 9 und Art. 
2 § 3 Ziff. 2 innerhalb dieses Gesamtkostenrahmens liegen, gelten die 
Beschlüsse des Kirchenvorstandes als genehmigt, sofern der Maßnahme 
haushaltsrechtliche Bedenken nicht entgegenstehen.

(3) Die unter Absatz 1 genannten Sonderregelungen gelten nicht für Maß-
nahmen an sakralen Gebäuden, Denkmälern und Kunstwerken.

(4) Befreiung von Einzelvorschriften dieser Ordnung kann das Bischöfliche 
Generalvikariat schriftlich erteilen. Durch gesonderte Regelung kann die 
Vorlage in elektronischer Form zugelassen werden.

Artikel 4 – Ergänzende Regelungen zur Verwaltung des Vermö-
gens, Organisation und Arbeitsweise der Kirchenvorstände

§ 1 Vermögen in den Kirchengemeinden

(1) Die Kirchenvorstände verwalten und vertreten gem. § 4 Abs. 1 KVVG die 
Kirchengemeind e und  ihr Vermögen so wie d as Vermögen in d er Kirchen-
gemeind e.
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( 2 ) Z um Vermögen in d er Kirchengemeind e gehört d as Vermögen d er 
Kirchengemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts sowie das 
Vermögen des oder der Kirchenfonds, der Stellenfonds, der Armenfonds 
sowie der unselbstständigen, treuhänderisch von der Kirchengemeinde, 
dem Kirchenfonds oder einem Stellenfonds zu verwaltenden Stiftungen 
oder zweckbestimmte Sondervermögen.

(3) Das Recht der Stelleninhaber an der Verwaltung und Vertretung der 
Stellenfonds wird hierdurch nicht berührt. 

(4) Mit der Verwaltung des Vermögens kann der Kirchenvorstand einen von 
der Kirchengemeinde angeschlossenen (Kirchen-)Gemeindeverband 
beauftragen, der diese Aufgabe im Wege der Amtshilfe durch seine un-
selbstständige Einrichtung (Zentralrendantur) erfüllt.

(5) Der Kirchenvorstand kann die Verwaltung von Vermögen von unselbst-
ständigen, treuhänderisch zu verwaltenden Stiftungen oder zweckbe-
stimmten Sondervermögen auf kirchliche Rechtsträger übertragen, 
wenn diese Vermögen zu einer wirtschaftlich selbständigen Einrichtung 
der Kirchengemeinde gehören oder eine gesellschaftsrechtliche Beteili-
gung besteht, mit der eine wirtschaftlich selbständige Einrichtung betrie-
ben wird. Die Übertragung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Genehmigung des Bischöflichen Generalvikariates.

(6) Die Kosten der Zentralrendantur können durch eine Verwaltungsumlage 
unter den dem (Kirchen-)Gemeindeverband angeschlossenen Kirchenge-
meinden finanziert werden.

(7) Das Nähere ergibt sich aus der Haushalts- und Kassenordnung für die 
kirchlichen Körperschaften und  E inrichtungen auf  d er unteren p asto ra-
len Ebene im NRW-Teil des Bistums Münster sowie den zu ihrer Ausfüh-
rung ergangenen Bestimmungen in ihren jeweils gültigen Fassungen.
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§ 2 Sitzungsvorsitz

Sind der oder die Vorsitzende des Kirchenvorstands, der oder die geschäftsfüh-
rend e Vo rsitzend e d es Kirchenvo rstand s so wie alle weiteren stellvertretend en 
Vorsitzenden verhindert und ist der Kirchenvorstand im übrigen beschluss-
fähig, wählen die anwesenden Kirchenvorstandsmitglieder in der Sitzung für 
diese einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Er oder sie übernimmt den 
Vorsitz des Kirchenvorstands für diese Sitzung mit allen Rechten und Pflichten.

§ 3 Sitzungsplan

Der Kirchenvorstand soll zu Beginn eines Kalenderjahres einen Sitzungsplan für 
das laufende Kalenderjahr aufstellen. § 15 KVVG bleibt unberührt.

§ 4 Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung i. S . d .  KVVG  ist d er Verwaltungsleiter o d er d er Verwaltungs-
referent. Hierüber beschließt der Kirchenvorstand.

Artikel 5 – Bildung von Ausschüssen

Gemäß § 7 Abs. 3 KVVG wird folgende Regelung getroffen:

§ 1 Bildung von Ausschüssen

(1) Für die Dauer seiner Amtsperiode kann der Kirchenvorstand im Rahmen 
von § 7 KVVG Ausschüsse bilden.

(2) Im Beschluss des Kirchenvorstandes ist für jeden Ausschuss insbesonde-
re festzulegen:
a) die Anzahl der Ausschussmitglieder,
b) der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz im Ausschuss,
c) der Zuständigkeitsbereich des Ausschusses.

Soll einem Ausschuss gemäß § 7 Abs. 2 KVVG die Vertretung der 
Kirchengemeinde für bestimmte Sach- oder Geschäftsbereiche übertra-
gen werden, sind Art und Umfang dieser Ermächtigung im Beschluss des 
Kirchenvorstandes (Gattungsvollmacht) hinreichend bestimmt festzulegen.



4 4

(3) Der Kirchenvorstand kann Beschlüsse zur Bildung von Ausschüssen je-
derzeit rückgängig machen und erteilte Vollmachten widerrufen.

§ 2 Besetzung, sachkundige Mitglieder

(1) Die Anzahl der Ausschussmitglieder ist so zu bemessen, dass eine geordnete 
und zeitnahe Erledigung der übertragenen Aufgaben gewährleistet ist.

(2) Die Berufung der Ausschussmitglieder erfolgt für die Dauer der Amtspe-
riode des Ausschusses. Mit dem Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand 
endet zugleich die Mitgliedschaft im Ausschuss.

(3) Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes oder der oder die geschäftsfüh-
rende Vorsitzende oder einer oder eine der beiden stellvertretenden 
Vorsitzenden sollen dem Ausschuss nach Möglichkeit angehören. Wer-
den einem Ausschuss Befugnisse nach § 7 Abs. 2 S. 1 KVVG übertragen, 
muss diesem Ausschuss mindestens ein Mitglied des Kirchenvorstandes 
angehören.

(4) Personen, die dem Kirchenvorstand nicht angehören, können als sach-
kundige Mitglieder in Ausschüsse berufen werden, sofern sie in Bezug 
auf die dort zu behandelnden Aufgabenstellungen eine besondere fach-
liche oder persönliche Eignung aufweisen. Zum sachkundigen Mitglied 
kann grundsätzlich nur bestellt werden, wer in einer Kirchengemeinde 
im nordrhein-westfälischen Anteil des Bistums Münster aktiv wahlbe-
rechtigt zum Kirchenvorstand ist und dessen Wahlrecht nicht nach § 10 
Abs. 2 KVVG ruht. Zudem darf die Wählbarkeit nicht nach § 11 Abs. 4 
KVVG sowie § 3 Abs. 3 und 4 KV-WO ausgeschlossen sein.

(5) Die Anzahl der sachkundigen Mitglieder soll die der Kirchenvorstands-
mitglieder im Ausschuss nicht übersteigen.

§ 3 Gattungsvollmachten

(1) Soweit der Kirchenvorstand von der Möglichkeit zur Ermächtigung von  
Ausschüssen nach § 7 Abs. 2 KVVG Gebrauch macht, ist in der Gattungs-
vollmacht (Berechtigung zur Vornahme sämtlicher Geschäfte einer be-
stimmten Art oder Gattung) insbesondere der Gegenstand und Umfang 
der Ermächtigung (einschließlich etwaiger Beschränkungen) zu regeln.
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(2) Gattungsvollmachten sollen grundsätzlich nur für Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung oder für Rechtsakte erteilt werden, die nicht zum 
Kernbereich der Kirchenvorstandstätigkeit gehören. Die Erteilung von 
Gattungsvollmachten bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Ge-
nehmigung des Bischöflichen Generalvikariates.

(3) Die Erteilung von Generalvollmachten (Berechtigung zur Vornahme aller 
Rechtsgeschäfte, soweit Vertretung zulässig ist) ist unzulässig.

(4) Die Bevollmächtigung ist gemäß § 20 Abs. 4 KVVG durch einen beglaubig-
ten Auszug aus dem Sitzungsbuch des Kirchenvorstandes nachzuweisen.

(5) Die Gattungsvollmacht muss enthalten

a. Name und Anschrift aller Bevollmächtigten,
b. eine Kennzeichnung, ob der oder die jeweilige Bevollmächtigte Mit-

glied des Kirchen-vorstandes ist oder nicht,
c. eine Kennzeichnung, wer Vorsitzende/r und wer stellvertretende/r 

Vorsitzende/r des Ausschusses ist,
d. den Zeitraum, in dem die Bevollmächtigung gelten soll,
e. die nach der Art oder Gattung bestimmten übertragenen Rechtsge-

schäfte unter der Angabe von Wertgrenzen,
f. die in § 4 genannten Vorgaben sowie
g. eine Unterschriftsprobe der bevollmächtigten Ausschussmitglieder.
Das Bischöfliche Generalvikariat kann Muster zur Verfügung stellen.

(6) Ist jemand hinsichtlich einer Angelegenheit befangen, so kann ihm keine 
Vo llmacht erteilt werd en.

§ 4 Sitzung und Beschlussfassung

(1) Für die Sitzung und Beschlussfassung in Ausschüssen sind die §§ 15 bis 
19 sowie § 20 Abs. 1 bis 3 KVVG entsprechend anzuwenden.
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(2) Willenserklärungen des Ausschusses, welche die Kirchengemeinde oder 
die vom Kirchenvorstand vertretenen Vermögensmassen berechtigen 
oder verpflichten sollen, sind stets von mindestens zwei Ausschussmit-
gliedern, von denen eines zugleich dem Kirchenvorstand angehören 
muss, schriftlich und unter Bezugnahme auf die entsprechende Gat-
tungsvollmacht abzugeben. Dies gilt nicht für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung i.S.v. § 21 Abs. 3 KVVG.

(3) Die kirchenaufsichtlichen Genehmigungsvorbehalte bleiben unberührt 
und sind vor der Abgabe von Willenserklärungen auch von Ausschüssen 
zwingend zu beachten.

(4) Ausschüsse sind dem Kirchenvorstand gegenüber rechenschaftspflichtig. 
Sie haben den Kirchenvorstand spätestens in dessen nächster Sitzung 
von allen wesentlichen Vorgängen, insbesondere der Abgabe von Willen-
serklärungen, welche die Kirchengemeinde oder die vertretenen Vermö-
gensmassen berechtigen oder verpflichten sollen, in Kenntnis zu setzen.

Artikel 6 – Bestimmung von Geschäften der laufenden 
Verwaltung

Gemäß § 21 Abs. 3 S. 3 KVVG wird folgende Regelung getroffen:

§ 1 Geschäfte der laufenden Verwaltung

Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne des § 21 Abs. 3 S. 1 KVVG sind 
solche Geschäfte bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR im Einzelfall, die in mehr 
oder weniger regelmäßigen Wiederkehr vorkommen und nach Größe, Umfang 
der Verwaltungstätigkeit und Finanzkraft der Kirchengemeinde von sachlich 
weniger erheblicher Bedeutung sind.
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§ 2 Heraufsetzung der Wertgrenze

Der Kirchenvorstand kann für einzelne oder sämtliche Geschäfte der laufenden 
Verwaltung durch vorherigen Beschluss die Wertgrenze nach § 1 bis zur Höhe 
des doppelten Betrages einheitlich heraufsetzen. Eine darüberhinausgehende 
Erhöhung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Bischöfliche Gene-
ralvikariat.

§ 3 Regelung durch den Kirchenvorstand

(1) Der Kirchenvorstand entscheidet nach Maßgabe der §§ 1 und 2 für sich 
und seine Ausschüsse, welche Rechtsgeschäfte und Verwaltungsvorgän-
ge zu seinen Geschäften der laufenden Verwaltung gehören.

(2) Nicht zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen alle Geschäf-
te, die einer Genehmigungspflicht des Bischöflichen Generalvikariates 
unterliegen.

§ 4 Bevollmächtigung Dritter

Gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KVVG kann der Kirchenvorstand auch eine andere 
Person, insbesondere die Verwaltungsleitung oder einen Verwaltungsreferen-
ten, mit der Wahrnehmung von Geschäften der laufenden Verwaltung betrau-
en. Der Beschluss bedarf zu seiner Wirksamkeit der schriftlichen Genehmigung 
des Bischöflichen Generalvikariates.

Artikel 7 – Regelungen zu Friedhöfen der Kirchengemeinden und 
(Kirchen-)Gemeindeverbände im nordrhein-westfälischen Anteil 
des 
Bistums Münster

Der kirchliche Friedhof ist sowohl eine Einrichtung der örtlichen Daseinsvorsor-
ge als auch eine Stätte der Verkündigung der christlichen Hoffnung. Verstorbe-
ne Gemeindemitglieder und sonstige Nutzungsberechtigte werden würdevoll 
beigesetzt, Hinterbliebene haben einen öffentlichen Ort zur Trauer. Friedhof- 
und Grabgestaltung bezeugen den Glauben an die Auferstehung der Toten.
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§ 1 Der christliche Charakter des Friedhofs

(1) Die Nutzung des Friedhofes wird durch eine Friedhofssatzung geregelt. 
Auf dem Friedhof sind nur Erd- und Urnenbestattungen zulässig. Erdbe-
stattungen sind grundsätzlich in Särgen, Aschenbeisetzungen sind stets 
in Urnen vorzunehmen. Ausnahmen regelt die jeweilige Friedhofssat-
zung. Bestattungen, die der christlichen Glaubenslehre widersprechen, 
sind nicht zulässig.

(2) Verstorbene gehören weiterhin zur christlichen Gemeinschaft, in dem 
jeder einzelne Verstorbene zählt. Die Anlage anonymer Gräber ist daher 
unzulässig. Die jeweilige Friedhofssatzung kann die Bestattung in einer 
nicht gekennzeichneten Einzelgrabstelle als Teil einer Gemeinschaftsgra-
banlage mit der Namensnennung an einer zentralen Erinnerungsstätte 
(halbanonyme Bestattung) erlauben.

(3) Die Gräber sollen Kreuze oder Grabmale haben, die der christlichen 
Hoffnung auf Auferstehung nicht widersprechen.

§ 2 Geltung öffentlich-rechtlicher Hygienevorschriften

Die für das Begräbnis, die Umbettung und Aufbewahrung von Leichen gelten-
den staatlichen Hygienevorschriften sind einzuhalten.

§ 3 Finanzierung des Friedhofes

(1) Für den Friedhof führt der Friedhofsträger einen besonderen Haushalt. 
Er ist ein Gebührenhaushalt, der auch durch staatliche Gerichte über-
prüft werden kann.

(2) Der Friedhofsträger stellt zur Finanzierung eine Gebührensatzung auf, 
die den staatlichen Vorschriften über das Gebührenrecht, insbesonde-
re dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in 
seiner jeweils gültigen Fassung, entspricht.

(3) Den in der Satzung ausgewiesenen Netto-Gebühren kann ein Kalkulati-
o nszeitraum vo n höchstens drei Jahren zugrunde gelegt werden.
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(4) Soweit ein Friedhofsträger mehrere Friedhöfe betreibt, sind für diese 
getrennte Haushalte zu führen. Für jeden Friedhof ist eine eigene Ge 
bührenkalkulation aufzustellen. Es kann für mehrere Friedhöfe eine ein-
heitliche Gebührensatzung erlassen werden.

§ 4 Bildung von Rücklagen

(1) Gewinne dürfen nicht erwirtschaftet werden. Erlöse für kalkulatorische 
Kosten, die nicht zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen 
benötigt werden, sind im Rahmen des jeweils geltenden Haushaltsrechts 
einer Rücklage zuzuführen.

(2) Zur Vermeidung von Gebührendefiziten ist regelmäßig eine Überprü-
fung der Gebühren und im Zweifel die Neufestsetzung der Gebühren 
erforderlich. Die Festlegung der Gebühren bedarf der schriftlichen 
Genehmigung des Bischöflichen Generalvikariates und, falls diese im 
Wege des Verwaltungszwangsverfahrens beigetrieben werden sollen, 
d er staatlichen G enehmigung.

(3) Über die Regelung des Absatz 1 hinaus dürfen aus dem Gebührenauf-
kommen keine weiteren Rücklagen für Investitionen gebildet werden.

§ 5 Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten für mehrjährige Grabnutzungsgebühren 
sind erst im Rahmen der Umstellung auf das neue Finanzwesen (doppische 
Haushaltsführung) zu bilden.



5 0

Artikel 8 – Übergangsregelungen für Kirchengemeinden und 
(Kirchen-)Gemeindeverbände im nordrhein-westfälischen Anteil 
des Bistums Münster

§ 1 Übergangsregelung für Organe und Organmitglieder

(1) Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 KVVG bleiben die bei Inkrafttreten des KVVG 
bestehenden Organe der Kirchengemeinden (Kirchenvorstände) und 
(Kirchen-)Gemeindeverbände (Verbandsvertretungen, Verbandsaus-
schüsse) bis zur ersten Konstituierung der nach dem KVVG zu bildenden 
Organe bestehen.

(2) Bisherige Mitglieder nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Ver-
waltung des katholischen Kirchenvermögens vom 24. Juli 1924 („dem 
auf Grund besonderen Rechtstitels Berechtigten oder dem von ihnen 
Ernannten“) gehören den betreffenden Kirchenvorständen weiterhin als 
stimmberechtigte Mitglieder an. Die Mitgliedschaft endet spätestens mit 
dem Wegfall der zugrunde liegenden Rechtstitel. Auf eine Ablösung der 
Rechtstitel soll hingewirkt werden.

(3) Bisherige Mitglieder nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Verwal-
tung des katholischen Kirchenvermögens vom 24. Juli 1924 („andere 
haup tamtlich angestellte S eelso rgegeistliche d er G emeind e aus d em 
Weltklerus“) gehören den betreffenden Kirchenvorständen weiterhin als 
stimmberechtigte Mitglieder bis zur ersten Konstituierung der nach dem 
KVVG zu bildenden Organe an.

(4) Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur Kirchengemeinde 
stehen, gehören den betreffenden Kirchenvorständen weiterhin als 
stimmberechtigte Mitglieder bis zur ersten Konstituierung der nach dem 
KVVG zu bildenden Organe an.

(5) § 5 Abs. 1 KVVG findet insoweit keine Anwendung.
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Kirchliches Vermögensverwaltungsgesetz 

§ 2 Sonstige Bestimmungen

(1) Die in Bezug auf die Verwaltung und Vertretung der Kirchenvorstände 
und (Kirchen-)Gemeindeverbände im nordrhein-westfälischen Anteil 
des Bistums Münster bestehenden sonstigen Bestimmungen bleiben bis 
zu einer Neuregelung in Kraft, soweit sie nicht dem KVVG oder diesem 
Begleitgesetz widersprechen. Dies gilt insbesondere für die Vorausge-
nehmigungen zu Tatbeständen i.S.v. Artikel 1 § 1, die als Vorausgenehmi-
gung i.S.v. Artikel 1 § 3 fortgelten, sowie die Regelung zum Verwaltungs-
verfahren für die Ausschreibung und Vergabe von Orgelbauleistungen 
vom 10. Januar 2022 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2022, Art. 23).

(2) § 32 Abs. 2 KVVG bleibt unberührt. Hinsichtlich der förmlichen Ge-
schäftsführung der (Kirchen-)Gemeindeverbände (z.B. Einberufung, 
B eschlussf assung und  Vertretung)  gelten d ie R egelungen d es KVVG  f ü r 
d en Kirchenvo rstand  entsp rechend .

(3) Sofern gesetzlich nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, trifft 
die Ausführungsbestimmungen zum KVVG und zum Begleitgesetz der 
Generalvikar.

Artikel 9 – Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt des Bistums 
M ü nster zum 1 .  März 2025 in Kraft.

Münster, 20.02.2025

L.S.  
+ DR. FELIX GENN
B ischo f  vo n M ü nster
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